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	REPUBLIK ÖSTERREICH

BUNDESKANZLERAMT
	

	BKA-601.978/0002-V/A/5/2004
	
	

	An das

Bundesministerium für

soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz

  1010 Wien
	Männlich IF  = "Männlich" "Sachbearbeiter" "Sachbearbeiterin"  \* MERGEFORMAT 
Sachbearbeiter
:
	Dr. Gerhard HESSE

	
	Pers. e-mail:
	Gerhard.hesse@bka.gv.at

	
	Telefon:
	01/53115/2249760

	
	Ihr Zeichen
vom:
	44.001/56-1/03 DOCPROPERTY "FSC#BKABASE@1.1001:ExternalRef" \* MERGEFORMAT 
19. Jänner 2004 DOCPROPERTY  FSC#BKABASE@1.1001:IncomingAddrdate  \* MERGEFORMAT 

	
	Antwortschreiben bitte unter Anführung der Geschäftszahl an:
	v@bka.gv.at


Betrifft:
 DOCPROPERTY "FSC#BKABASE@1.1001:Subject" \* MERGEFORMAT Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Behindertengleichstellungs​gesetz und ein Schlichtungsstellengesetz erlassen und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden;

Begutachtung; Stellungnahme

Zu dem übermittelten Gesetzesentwurf samt Beilagen nimmt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst aus verfassungsrechtlicher und legistischer Sicht wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines: 

Zu legistischen Fragen darf allgemein auf die (neue) Internet-Adresse http://www.bka.gv.at/bka/legistik/index.html hingewiesen werden, unter der insbesondere

· die Legistischen Richtlinien 1990 (im folgenden zitiert mit „LRL ...“),

· das EU-Addendum zu den Legistischen Richtlinien 1990,

· der ‑ für die Gestaltung von Erläuterungen weiterhin maßgebliche ‑ Teil IV der Legistischen Richtlinien 1979,

· die Richtlinien für die Verarbeitung und die Gestaltung von Rechtstexten (Layout-Richtlinien) samt einer für die Erzeugung der Rechtstexte vorgesehenen Word 97-Dokumentvorlage und

· verschiedene, legistische Fragen betreffende Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst

zugänglich sind.

Der Entwurf ist in mehr als reichlichem Maß mit Verfassungsbestimmungen versehen. Es sollte hingegen danach getrachtet werden, solche Regelungen zu finden, die mit der geltenden Bundesverfassung übereinstimmen und daher einer verfassungsrechtlichen Absicherung nicht bedürfen. Dies auch deshalb, da erratische Verfassungsbestimmungen in einfachen Bundesgesetzen vor der vom Österreich-Konvent zu erarbeitenden neuen Bundesverfassung voraussichtlich keinen Bestand haben werden. Ferner ist der normative Sinn der vorgesehenen Verfassungsbestimmungen oder auch der Grund des Verfassungsranges teilweise selbst anhand der Erläuterungen nicht ermittelbar oder sind die vorgesehenen Verfassungsbestimmungen in verfassungspolitischer Hinsicht fragwürdig. Es besteht daher Anlass zu dem Hinweis, dass die Formulierung von Verfassungsbestimmungen eine Zustän​digkeit des Bundeskanzler​amtes-Verfassungsdienst ist, mit dem in Aussicht genommene Verfassungs​bestimmungen vor Einleitung des Begutachtungsverfahrens abzustimmen sein werden (vgl. das Rundschreiben des Bundeskanzler​amtes‑Verfassungsdienst vom 7. April 1986, GZ 602.271/9-V/6/86).

Gemäß LRL 51 wären auch Inkrafttretensbestimmungen, die sich auf Verfassungsbestimmungen beziehen, als solche zu bezeichnen.

In Binnenbezugnahmen des Typs „Die Bestimmungen dieses Gesetzes ...“, „im Sinne dieses Gesetzes ...“  sollte von „diesem Bundesgesetz“ gesprochen werden.

Die Abkürzungen „gem.“ und „bspw.“ sollten vermieden werden.

Die Zitierweise „§§ 7 und 7a bis 7j“ sollte zu „§§ 7 bis 7j“ vereinfacht werden.

Die Gemeinschaftsrechtskonformität des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes ist vornehmlich von do. Bundesministerium zu beurteilen.

I. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen: 

Zum Titel:

Aus sprachlichen Gründen müsste es lauten: „Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über ... sowie ein Bundesgesetz über ... erlassen werden und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert wird“.

Zur Gliederung:

Aus systematischen Gründen sollten Art. 1 (Behindertengleichstellungsgesetz) und Art. 2 (Schlichtungsstellengesetz) zu einem einzigen Artikel (Behinderten​gleichstellungs​gesetz) zusammengefasst werden. Der Umstand, dass die Zuständigkeit der in Art. 2 geregelten Schlichtungsstelle nicht nur die Angelegen​heiten nach Art. 1, sondern auch die nach §§ 7 bis 7j des Behinderten​einstellungsgesetzes umfasst, scheint in systematischer Hinsicht nicht entscheidend ins Gewicht zu fallen. Dies zumal auch Art. 1 Art. II § 14 Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften in die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle ein​bezieht.

Eine Untergliederung des mit arabischen Ziffern nummerierten Artikels in mit römischen Ziffern nummerierte Artikel erscheint nicht zweckmäßig und entspricht auch nicht den legistischen Richtlinien (vgl. LRL 111).

Entsprechend dem Standard der heutigen Legistik sollte jeder Paragraph mit einer seinen Inhalt in knapper Form kennzeichnenden Überschrift versehen sein (anders Art. 1 Art. II §§ 15 und 16, Art. 2 § 10 sowie der in Art. 3 Z 4 vorgesehene § 7h). Lässt sich für einen vorgesehenen Paragraphen eine knappe kennzeichnende Überschrift nicht finden, so sollte dies zum Anlass einer Umgruppierung des Regelungsstoffes genommen werden.

Zu Art.1 Art. I Abs. 1:

Die normative Funktion fast aller Bestimmungen des Art. 1 Art. II lässt sich auf die Konkretisierung des Schadenersatzanspruchs wegen Verletzung des Diskriminierungsverbotes (§ 12) reduzieren. Solche Schadenersatzansprüche können aufgrund des Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG vom Bund erlassen und vollzogen und gemäß Art. 102 Abs. 2 B-VG unmittelbar durch Bundesbehörden besorgt werden, so dass insofern die Schaffung einer Bundeskompetenz nicht erforderlich ist. 

Über diesen schadenersatzrechtlichen Regelungsbereich gehen lediglich §§ 6 und 7 des Art. 1 Art. II hinaus:

Die rechtliche Bedeutung des § 6 entfaltet sich einerseits wohl – geeignete Erläuterungen sind nicht vorhanden – im Zusammenhang mit dem schadenersatzrechtlich sanktionierten Diskriminierungsverbot, andererseits und vor allem in der Verordnungsermächtigung des § 6 Abs. 4, der die Übernahme der Kosten von Gebärdendolmetschern, die Einbindung von Gebärdendolmetschern in Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung der Gebärdendolmetscher betrifft: Keiner zusätzlichen Bundeskompetenz bedarf es für die Übernahme der Kosten von Gebärdendolmetschern, soweit diese Kosten in behördlichen Verfahren anfallen, und für die Einbindung von Gebärdendolmetschern in Gerichts- und Verwatungsverfahren, da hiefür eine Gesetzgebungs- und teilweise eine Vollziehungskompetenz des Bundes besteht (vgl. insbesondere Art. 10 Abs. 1 Z 6 und Art. 11 Abs. 2 B-VG); auch die Ausbildung der Gebärdendolmetscher ist durch Bundeskompetenzen (Art. 14 Abs. 1 B-VG, allenfalls auch Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG) gedeckt. 

Einer kompetenzrechtlichen Deckung bedürfte die Übernahme der Kosten von Gebärdendolmetschern, die außerhalb behördlicher Verfahren entstehen, insofern ein Anspruch auf Übernahme dieser Kosten in Angelegenheiten, die nach geltendem Bundesverfassungsrecht nicht in den Vollziehungsbereich des Bundes fallen, vor einer Bundesbehörde geltend gemacht werden können soll. Einen „Kostenübernahmeanspruch“ normiert das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz allerdings nicht, die bloße Übernahme von Kosten durch den Bund (ohne korrespondierenden Anspruch) bedarf keiner Kompetenzausweitung. 

§ 7 betrifft – wie die Erläuterungen bestätigen – Angelegenheiten der Privatwirtschaftsverwaltung und stellt somit eine Selbstbindungsnorm dar, als deren Grundlage Art. 17 B-VG ausreicht. 

Zufolge den Erläuterungen soll die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung unabhängig von einer kompetenzrechtlichen Zuordnung gleichermaßen für alle Lebensbereiche Zielsetzung sein. Die bloße Zielsetzung ist aber für die kompetenzrechtliche Zuordnung unerheblich, maßgeblich ist vielmehr der Inhalt der getroffenen Regelung. Wie gezeigt, ist aber für die vorgesehenen Regelungsinhalte, soweit bisher erörtert, eine Kompetenzdeckungsklausel entbehrlich. 

Mit der geltenden Bundesverfassung stehen hingegen die Bestimmungen der §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 nicht in Einklang, wonach die Schlichtungsstelle und das Gericht auch für Verfahren nach bestimmten landesgesetzlichen Bestimmungen zuständig sein sollen. Lediglich in Bezug auf diese Regelung des Art. 1 Art. II ist, sofern diese für erforderlich gehalten wird, beim gegebenen Entwurfsstand eine kompetenzrechtliche Absicherung erforderlich. 

Im Lichte dieser Ausführungen sollten die Regelungen des Art. 1 Art. II überprüft und die Erläuterungen zu Art. 1 Art. I Abs. 1 überarbeitet werden. Schon wegen des jedenfalls offenbar geringen Bedarfs nach einer zusätzlichen Bundeskompetenz sollten die Möglichkeit der gänzlichen Vermeidung von Regelungen, die einer Ausdehnung von Bundeskompetenzen bedürfen, besonders geprüft werden.

Zu Art.1 Art. I Abs. 2:

Die korrespondierende Bestimmung des Art. 2 ist dort unter den Schlussbestimmungen eingeordnet. Eine systematische Übereinstimmung wäre zweckmäßig.

Zu Art. 1 Art. II § 1:

Diese Vorschrift enthält keine normativen Anordnungen und sollte daher entfallen (vgl. auch LRL 3). Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass auch der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit erarbeitete Entwurf für eine Änderung des Gleichbehandlungsgesetzes ohne derartige Zielvorstellungen in Form eines Bundesgesetzes auskommt.

Zu Art. 1 Art. II § 2:

Der sachliche Geltungsbereich des Gesetzes umfasst nicht „Diskriminierungen“, sondern den „Schutz vor Diskriminierungen“, wie dies auch in Bezug auf die Ausnahme des § 7 BEinstG ausgeführt wird.

Die Ausnahme sollte aus legistischer Sicht wie folgt umschrieben werden:

„Dieses Bundesgesetz gilt nicht für die ........“. Ein positive Umschreibung des sachlichen Geltungsbereiches kann entfallen.

Zu Art. 1 Art. II § 3:

Dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst ist nicht erkennbar, auf welche Normen sich die in den Erläuterungen angeführte Annahme, das Gesetz sei auch auf Fälle einer „vermuteten Diskriminierung“ anwendbar, gründet. So ist auch die in den Erläuterungen erwähnte „herrschende Meinung“ nicht näher ausgeführt.

Zur Ausdehnung des persönlichen Geltungsbereiches auf die in Abs. 2 umschriebene Personengruppe sollten zumindest in den Erläuterungen Ausführungen zur Abgrenzung von Diskriminierungen gegen den Behinderten selbst getroffen werden. So dürfte in dem angegebenen Beispiel des „Nicht-Bedientwerdens“ in einem Restaurant wohl bereits eine Diskriminierung des Behinderten selbst vorliegen. Vor dem Hintergrund des auch den Gesetzgeber bindenden Gleichheitssatzes (Art. 7 Abs. 1 B-VG) stellt sich allerdings die Frage, worin — um das erwähnte „Restaurant-Beispiel“ nochmals aufzugreifen — der Unterschied zwischen einem Angehörigen und einer sonstigen Begleitung des Behinderten besteht. Nach der Anordnung des § 3 Abs. 2 fällt nur der Angehörige in den persönlichen Geltungsbereich. Dies zeigt aber auch, dass eine sachgerechte Abgrenzung nur schwer erfolgen kann. Diese ist aber im Hinblick auf die durch eine Diskriminierung bewirkten Rechtsfolgen zwingend erforderlich.

Der in Abs. 1 nach dem Wort „abweichen“ gesetzte Beistrich sollte entfallen.

Zu Art. 1 Art. II § 6:

§ 6 Abs. 1 räumt allfällige Zweifel aus, ob es sich bei der österreichischen Gebärdensprache um eine eigenständige Sprache handle. Damit erscheint es ausgeschlossen, die österreichische Gebärdensprache als Dialekt einer anderen Gebärdensprache oder als Variante der deutschen Sprache zu betrachten.

Die Erläuterungen zu § 6 Abs. 1 erwecken demgegenüber den Eindruck, als treffe diese Bestimmung eine von Art. 8 Abs. 1 B‑VG, der die Frage der Staatssprache regelt, abweichende Bestimmung. Die Übereinstimmung zwischen Gesetzeswortlaut und Erläuterungen sollte hergestellt werden.

Eine verfassungsrechtliche Anerkennung der Gebärdensprache sollte vorzugsweise in Art. 8 B-VG und nicht als Verfassungsbestimmung in einem einfachen Gesetz erfolgen.

Unklar ist, wie das Verhältnis von Abs. 3 (Lormen) zu Abs. 1 und 2 gedacht ist.

Zu Abs. 4 stellt sich die Frage des Verhältnisses dieser Bestimmung zu jenen – v.a. verfahrensrechtlichen Vorschriften –, die bereits Entsprechendes enthalten (vgl. etwa § 39a und § 76 AVG) oder andere Regelungszuständigkeiten (z.B. eines Bundesministers) vorsehen. Darüber hinaus steht Abs. 4 in Widerspruch zum Determinierungsgebot des Art. 18 B-VG. 

Klärungsbedürftig ist auch, ob die Verordnungsermächtigung für das Lormen in der gleichen Weise wie für die Gebärdensprache gelten, das Lormen dieser also gesetzlich (tatsächlich) gleichgestellt sein soll.

Zu Art. 1 Art. II § 9:

Die genannte Bestimmung bewirkt aus Sicht des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst erhebliche Eingriffe in die verfassungsgesetzlich gewährleistete Eigentumsgarantie (Art. 5 StGG, Art. 1 1. ZPEMRK), da nur dann eine Diskriminierung vermieden werden kann, wenn entsprechende Adaptierungen baulicher Anlagen udgl. vorgenommen werden. Ein derartiger Eingriff ist nur zulässig, wenn dieser im öffentlichen Interesse gelegen, verhältnismäßig und auch sonst sachlich gerechtfertigt ist. Das öffentliche Interesse dürfte nach Ansicht des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst auf Grund des Art. 7 Abs. 1 dritter und vierter Satz B-VG gegeben sein. Im Zuge der Prüfung der Verhältnismäßigkeit wird bei der Anwendung der Abs. 3 und 4 besonderes Augenmerk darauf zu legen sein, dass es sich um einen grundrechtlich geschützten Bereich handelt.

Im Übrigen geht das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst davon aus, dass die Befolgung einer rechtlichen Verpflichtung, gleich ob auf Basis genereller oder individueller Normen das Vorliegen einer Diskriminierung im Sinne des im Entwurf vorliegenden Gesetzesartikels a priori ausschließt. Eine ausdrückliche Klarstellung ist geboten. 

Der in Abs. 2 nach dem Wort „gerechtfertigt“ gesetzte Beistrich sollte entfallen.

Zu Art. 1 Art. II § 9:

In Abs. 2 müsste es aus sprachlichen Gründen „auf Grund … von Normen“ heißen.

Zu Art. 1 Art. II § 12:

Abs. 4 letzter Satz enthält ein sogenanntes Nachzitat, das den Leser nötigt, nach hinten zu blättern, und daher in der Legistik verpönt ist. Vielmehr sollte § 17 so ergänzt werden, dass er auch den Fall des § 12 Abs. 4 umfasst.

Zu Art. 1 Art. II § 14:

Die Regelung der Mehrfachdiskriminierung bedarf einer Abstimmung mit dem Gleichbehandlungsgesetz. Dabei ist nämlich zu bedenken, dass der im Entwurf vorliegende Gesetzesartikel und das GBG insofern unterschiedliche „Rechtsschutzniveaus“ aufweisen, als bei ersterem erst nach Anrufung der Schlichtungsstelle der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen steht.

Zu Art. 1 Art. II § 15:

Im Zusammenhang mit der Schaffung einer sukzessiven Kompetenz ist zu prüfen, ob bestehende Vorschriften über das gerichtliche Verfahren einer Änderungen bedürfen.

Abs. 1 erster Satz sollte in einer juristisch üblichen Terminologie verfasst werden (vgl. § 71 ASGG).

Zu Art. 1 Art. II § 18:

Statt der vorgesehenen Verweisung auf § 10 Abs. 1 Z 6 und Abs. 2 BBG sollte besser eine den Inhalt dieser Bestimmungen wiedergebende Formulierung gewählt werden. 

Die normative Bedeutung der Abs. 2 und 3 ist dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nicht erkennbar und wird auch in vergleichbaren Konstellationen im KSchG und UWG nicht verwendet. Da der im Entwurf vorliegende Gesetzesartikel lediglich (individuelle) Schadenersatzansprüche, nicht aber Unterlassungsansprüche zum Gegenstand hat, sollte die Regelung überdacht werden.

Zu Art. 1 Art. II § 21:

Die Absatzbezeichnung „(1)“ hätte in Ermangelung weiterer Absätze zu entfallen.

Z 1 wäre als Verfassungsbestimmung zu bezeichnen. Der Klammerausdruck „(Verfassungsbestimmungen)“ im Text sollte hingegen entfallen.

Zu den Überschriften des Art. 2 und dessen 1. Abschnitts:

Der Titel bzw. die Überschrift entspricht nicht LRL 100, da aus ihm der Gegenstand des Gesetzes (hier: Gleichbehandlung von Behinderten) nicht erkennbar ist. In Art. 2 § 1 wird die Umschreibung „Schlichtungsstelle für die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen“ verwendet, was der Bezugnahme auf ein Bundesministerium – dessen Bezeichnung nicht selten Änderungen unterliegt (und bei dem in Zukunft auch verschiedene Schlichtungsstellen eingerichtet sein könnten) vorzuziehen ist. 

Der Kurztitel „Schlichtungsstellengesetz“ ist zu unspezifisch.

Zu Art. 2 § 1:

Die Wendung „im Folgenden kurz“ hätte zu entfallen.

Zu Art. 2 § 3:

Die Behörde soll beim Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz eingerichtet sein. Sollte — was der letzte Satz des Abs. 1 nahe legt —, auch eine Tätigkeit außerhalb des Sitzes der Behörde entfaltet werden, so könnten Regionalbüros (vgl. § 38 GBG) eingerichtet werden. Die Behörde kann jedenfalls nicht gleichzeitig beim Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen organisatorisch angesiedelt werden. Der letzte Satz hat daher in dieser Form zu entfallen.

Zu Abs. 2 letzter Satz ist anzumerken, dass in einer üblichen Terminologie von Spruchpraxis der Schlichtungsstelle und nicht von „Rechtsprechung“ gesprochen werden sollte, ist diese doch kein Gericht im Sinn des B-VG.

Zu Art. 2 § 4:

Abs. 1 wäre zunächst in Ziffern, erst diese wären in literae zu gliedern (LRL 113).

Im Hinblick auf die nach Abs. 1 lit. a Z 3 zu bestellenden Mitglieder wird auf die obigen Ausführungen zu Art. 1 Art. II § 18 verwiesen. Außerdem wäre ein sachlicher Grund anzugeben, weshalb in Angelegenheiten der Arbeitswelt zwei Vertreter der Arbeitgeber, jedoch nur ein Vertreter der Arbeitnehmer vorgesehen ist und stattdessen offenkundig eine Organisation nach § 10 Abs. 1 Z 6 BBG.

Die in Abs. 3 vorgesehenen Vorschlagsrechte sollten in einer Weise geregelt werden, die eine Verfassungsbestimmung entbehrlich macht. 

Zu Art. 2 § 6:

Da mit Abs. 1 ausschließlich eine von Art. 20 Abs. 1 B-VG abweichende Regelung getroffen werden soll („... an die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebunden ...“), kann und sollte die Wortfolge: „selbständig, unabhängig und“ entfallen. 

Es ist schwer vorstellbar, dass die Verfassungsbestimmung des Abs. 2 berechtigten Befürchtungen entspricht. Sie sollte daher entfallen.

Die in Abs. 4 normierte Verschwiegenheitspflicht sollte entfallen, da die fraglichen Organe ohnedies der Amtsverschwiegenheit (die nicht über das in Art. 20 Abs. 3 B‑VG umschriebene Maß hinaus ausgedehnt werden darf, vgl. VfSlg. 6288/1970, 9657/1983) – die nicht etwa auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen eingeschränkt werden sollte – unterliegen.

Zu Art. 2 § 7:

Abs. 2 weist nicht die nach Art. 18 Abs. 1 B-VG erforderliche Bestimmtheit auf. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst geht davon aus, dass dem Büro jedenfalls nur vorbereitende Tätigkeiten, nicht jedoch behördliche Tätigkeiten übertragen werden sollen. Es wäre jedenfalls anzugeben, um welche Art von „Agenden“ es sich handelt und auf die nach Abs. 7 zu erlassende Geschäftsordnung zu verweisen („Die Geschäftsordnung kann vorsehen .......“).

Zu Art. 2 § 9:

Abs. 2 dieser Bestimmung spricht in Abweichung vom sonstigen Text von „Ungleichbehandlung“ an Stelle von „Diskriminierung“. Ein Grund dafür ist dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nicht erkennbar. Es sollte jedenfalls eine einheitliche Terminologie verwendet werden. Ferner sollten die Worte „ist durch“ durch „so hat“ ersetzt werden. Nach den Worten „zu prüfen“ wäre ein Beistrich zu setzen.

Das Ermittlungsverfahren sollte sich wohl auf alle Anspruchsvoraussetzungen erstrecken. Die Aufzählung des Abs. 2 Z 1 bis 4 erscheint daher als entbehrlich.

Zu Art. 2 § 12:

Diese Entwurfsbestimmung steht in Verfassungsrang, wobei damit offensichtlich die normierte Weisungsfreistellung (Abs. 1 letzter Satz) abgesichert werden soll. In werden aber auch die Aufgabenzuweisung und die Regelung der Sprechstunden und Sprechtage erfasst, die keiner verfassungsrechtlichen Abdeckung bedürften. Es sollte daher der Regelung des Abs. 1 letzter Satz ein eigener Absatz gewidmet und nur dieser als Verfassungsbestimmung bezeichnet werden.

Zu Art. 2 § 13:

Bezüglich Abs. 3 gilt das oben zu § 6 Abs. 1 Gesagte.

Die in Abs. 7 normierte Verschwiegenheitspflicht sollte im Sinne des oben zu § 6 Abs. 4 Ausgeführten entfallen.

Zu Art. 2 § 14:

Die Schlichtungsstelle ist — auch nach dem Vorschlag und in Entsprechung des im B-VG vorgesehenen Rechtsschutzsystems — nicht berechtigt, zu überprüfen, ob ein Bundes- oder Landesgesetz eine Diskriminierung bewirkt. Sie kann daher solche Vorschriften nicht „als diskriminierend“ erachten. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass einem Organ, das aufgrund einer Bundeskompetenz eingerichtet wird, keine Aufgaben in Bezug auf die Länder übertragen werden können. Der zweite Satz hat daher zu entfallen.

Zu Art. 2 § 15 Abs. 2:

Die Höhe der festzusetzenden Vergütung wäre näher zu determinieren. Die Sinnhaftigkeit des nicht näher erläuterten § 16 Abs. 2 wäre zu überdenken. 

Zu Art. 2 § 20:

Z 1 wäre als Verfassungsbestimmung zu bezeichnen. Der Klammerausdruck „(Verfassungsbestimmungen)“ im Text sollte hingegen entfallen.

Zu Art. 3 im Allgemeinen:

Es sollte überdacht werden, weshalb die Regelung betreffend die Diskriminierung von Behinderten in der Arbeitswelt im BEinstG und nicht auch im BGStG erfolgt.

Dies führt nämlich zu dem aus legistischer Sicht problematischen Ergebnis, dass in einem Gesetz zwei unterschiedlich Begriffe von „Behinderung“ verwendet werden.

Zu Art.3 Z 1 (Art. I Abs. 2):

Die korrespondierende Bestimmung des Art. 2 ist dort unter den Schlussbestimmungen eingeordnet. Eine systematische Übereinstimmung wäre zweckmäßig.

Zu Art. 3 Z 3 (§ 7):

Zu Abs. 3 wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Art. 1 Art. II § 3 Abs. 2 verwiesen. Auf Grund der in den Erläuterungen angegebenen Fälle möglicher Diskriminierung („Pflegefreistellungsausmaß“) erscheint es dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst aus Sachlichkeitserwägungen angebracht, die Bestimmung auf Personen einzuschränken, die einen Behinderten betreuen und einen gemeinsamen Wohnsitz mit diesem haben.

Zu Art. 3 Z 4 (§§ 7a bis 7j):

In der Novellierungsanordnung hätten die Worte „und lauten“ zu entfallen.

Zu § 7a wird auf die Ausführungen zu Art. 1 Art. II § 9 verwiesen.

Zu § 7d:

Diese Bestimmung ist zu lang (LRL 13) und sollte auf mehrere Paragraphen aufgeteilt werden.

In Abs. 5 hätte der am Ende des Einleitungsteils gesetzte Beistrich zu entfallen.

In Abs. 7 hätte die Wendung „im Folgenden kurz“ zu entfallen.

Abs. 12 normiert die sinngemäße Anwendung bestimmter landesgesetzlicher Bestimmungen. Dies stellt eine verfassungswidrige (VfSlg. 6290/1970, 7085/1973, 7241/1973) dynamische Verweisung dar, woran auch die vorgesehene Kompetenzdeckungsklausel nichts zu ändern vermag: Eine Deutung als bloße Bundesvollziehung von Landesgesetzen scheidet aus, da es sich nur um eine sinngemäße, also analoge Anwendung von Landesgesetzen handelt, nicht um die Vollziehung der Landesgesetze selbst.

§ 7e Abs. 3 letzter Satz sollte einfacher lauten: „§ 8 bleibt unberührt.“

Zu § 7f wird auf die Ausführungen zu Art. 1 Art. II § 14 verwiesen.

Die Überschrift zu § 7j sollte aus semantischen Gründen „Anträge von Verbänden“ oder „Antragstellung durch Verbände“ lauten (abgesehen davon, dass gesetzliche Interessenvertretungen üblicherweise nicht als Verbände bezeichnet werden). Statt der vorgesehenen Verweisung auf § 10 Abs. 1 Z 6 und Abs. 2 BBG sollte in Abs. 1 besser eine den Inhalt dieser Bestimmungen wiedergebende Formulierung gewählt werden. 

Zu Art. 3 Z 8 (§ 25 Abs. 10 und 11):

Abs. 10 wäre als Verfassungsbestimmung zu bezeichnen. Der Klammerausdruck „(Verfassungsbestimmungen)“ im Text sollte hingegen entfallen.

Abs. 11 normiert das Außerkrafttreten einer Bestimmung eines anderen als des in Art. 3 geänderten Gesetzes. Diese Außerkrafttretensanordnung sollte daher in einem eigenen Artikel des im Entwurf vorliegenden Sammelgesetzes getroffen werden.

III. Zu Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung:

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst weist auf seine Rundschreiben vom 13. November 1998, GZ 600.824/8-V/2/98 ‑ betreffend Vorblatt und Erläuterungen zu Regierungsvorlagen; Aufnahme eines Hinweises auf Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens ‑ und vom 19. Februar 1999, GZ 600.824/0-V/2/99, – betreffend Legistik und Begutachtungsverfahren; Auswirkungen von Rechtssetzungsvorhaben auf die Beschäftigungslage in Österreich und auf den Wirtschaftsstandort Österreich; Gestaltung von Vorblatt und Erläuterungen ‑ hin, in dem insbesondere um die Aufnahme bestimmter zusätzlicher Hinweise in das Vorblatt und den Allgemeinen Teil der Erläuterungen ersucht wurde.

1. Zum Vorblatt:

Der wesentliche Inhalt sollte weniger stichwortartig dargestellt werden.

Unter „Alternativen“ wären andere Wege zur Erreichung der angestrebten Ziele als die im Gesetzesentwurf gewählten Lösungen anzugeben (vgl. das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 29. Oktober 1980, GZ 600.824/21-V/2/80); in diesem Sinne kommt die Beibehaltung eines als unbefriedigend angesehenen gesetzlichen Zustandes nicht als zur Zielerreichung geeignete, und daher auch nicht als im Vorblatt anzugebende, Alternative in Frage.

Im Abschnitt „Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union“ ist die Aussage „Ist gegeben“ sinnstörend.

Als Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens wären die sich aus dem Vorhandensein von Verfassungsbestimmungen, die teilweise in Vollziehungs​kompetenzen der Länder eingreifen, ergebenden zu nennen (vgl. das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungs​dienst vom 13. November 1998, GZ 600.824/8-V/2/98).

2. Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen:

Das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz kann 

· hinsichtlich der Art. 1 und 3 vornehmlich auf die vorgesehenen Verfassungs​bestimmungen und hinsichtlich letzterer auf Art. 10 Abs. 1 Z 1 B‑VG, 

· hinsichtlich Art. 2 auf Art. 10 Abs. 1 Z 6 („Zivilrechtswesen ...“) und 16 sowie (in verwaltungsverfahrensrechtlicher Hinsicht) auf die in Betracht kommenden Materienkompetenzen des Bundes und Art. 11 Abs. 2 B‑VG 

gestützt werden. Welche Regelungen des Entwurf sich – zufolge den Erläuterungen – insbesondere auf Art. 14 B‑VG gründen, ist dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nicht erkennbar.

Im Allgemeinen Teil der Erläuterungen wäre auch zusammengefasst und (für Zwecke der Gestaltung des Stirnbalkens im Bundesgesetzblatt) unter Angabe der CELEX-Nummer anzugeben, welche Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften durch das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz umgesetzt werden sollen (vgl. das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 10. Juni 1992, GZ 671.804/10-V/8/92).

IV. Zum Layout:

Der Entwurf entspricht in Einzelheiten nicht den Layout-Richtlinien (Artikel- und Abschnittsüberschriften, Art. 3 Einleitungssatz, § 7 Abs. 1 Z 1-10 des Behinderteneinstellungsgesetzes).

V. Zum Entwurf des „Forums Gleichstellung“:

Zu diesem Entwurf verweist das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst auf seine an das do. Bundesministerium ergangene Stellungnahme vom 27. November 2003 (GZ 601.978/008-V/A/5/2003).

Zum ebenfalls übermittelten “Gesamtbericht der Arbeitsgruppe zur Durchforstung der österreichischen Bundesrechtsordnung hinsichtlich behindertenbenachteiligender Bestimmungen” teilt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst mit, dass es davon ausgeht, dass der Bericht hinsichtlich der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Vorschriften im Wesentlichen erfüllt ist und daher diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf besteht.
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